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Hygieneplan für das KSI Pirmasens 
 
1. Persönliche Hygiene 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über 
die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die 
dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt ge-
bracht werden, eine Übertragung möglich. 
 
 
Wichtigste Maßnahmen: 
 
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 
zu Hause bleiben. 
 

 Mindestens 1,50 m Abstand halten 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 

 Gründliche Händehygiene 
Alle Personen müssen sich beim Betreten der Veranstaltung die Hände desin-
fizieren oder waschen. Gleiches gilt z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder 
Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach 
dem Essen oder nach dem Toiletten-Gang. 
 
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat 
keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind 
die Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen 
der Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 
oder 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmas-
siert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 
 



 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbo-
genbenutzen. 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größt-
möglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 
 

 Eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards ist im Innen-
bereich zu tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, 
Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Diese Masken müssen im gesamten Gebäude und so-
fern nicht ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann auch-
während des Unterrichts getragen werden. Trotz Maske sind die gängigen Hy-
gienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwin-
gend weiterhin einzuhalten. 
 
Es gilt die Maßgabe, dass die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einhal-
tung der Maskenpflicht durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu ma-
chen ist, aus der sich mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher 
Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen 
das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung dar-
stellt. 
 

 Am Unterricht teilnehmen kann darf nur, wer nachweist, dass er/sie vollständig 
geimpft, genesen (mit gültiger Bescheinigung) oder in den letzten 24 Stunden 
vor Unterrichtsbeginn negativ mit einem zugelassenen Schnelltest durch ge-
schultes Personal oder mit einem PCR Test getestet wurde. Der jeweilige 
Satus ist der Lehrkraft zu Beginn des Unterrichts nachzuweisen. 
 
 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: 
 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
sind zu beachten: 
 

 Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 
 

 Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen  
werden. Gleiches gilt nach dem Absetzen der Maske. 
 

 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 
platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das 
Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 
 



 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend 
Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 
 

 Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf.  
ausgetauscht werden. 
 

 Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 
möglichst nicht berührt werden. 
 

 Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Betreten des Gebäudes, Pause,  
Betreten des Gebäudes) ist unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Eine 
zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in 
geschlossenen Behältern!), so dass Kontaminationen der Innenseite der 
Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen 
vermieden werden. 
 

 Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä.  
luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die 
Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem 
Schimmelbildung zu vermeiden. 
 

 Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und 
anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten 
unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 
 
 

2. Raumhygiene 
 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbe-
trieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, 
dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt sein 
müssen. Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.  
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine 
Stoßlüftung über mehrere Minuten vorzunehmen.  
 
 
Reinigung: 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Ab-
hängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 
rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Be-
reich liegen bisher nicht vor.  
 
Die Reinigung von Oberflächen steht im Vordergrund. Im Gegensatz zur Reinigung 
wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-
Pandemie durch das RKI nicht empfohhlen. Hier ist die angemessene Reinigung völ-
lig ausreichend. 
 



Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so können dafür – auch 
während der Unterrichtszeit – das durch das KSI zur Verfügung gestellte Flä-
chendesinfektionsmittel verwendet werden. 
 
Folgende Areale werden besonders gründlich täglich gereinigt:  
 
 Türklinken und Griffe (z.B. Schublade- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 

der Türen 
 Treppen- und Handläufe 
 Lichtschalter 
 Tische, Stühle 
 alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen 

 
 
3. Hygiene im Sanitärbereich 
 
In den Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtü-
cher und Toilettenpapier sind vorzuhalten.  
 
Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, 
dass sich in den Toilettenräumen stets nur so viele Personen aufhalten dürfen, dass 
der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden kann.  
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kon-
tamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 
Scheuer-Wisch-Desinfektion durchzuführen. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu 
tragen.  
 
 
4. Infektionsschutz in den Pausen 
 
Auch in den Pausen muss der Mindestabstand eingehalten werden. Sofern sich die 
Schülerinnen und Schüler in der Pause innerhalb des Gebäudes aufhalten, muss der 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 
 
5. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-

19-Krankheitsverlauf 
 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- 
Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des RKI). Dazu zählen insbesondere Men-
schen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie  
 

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) 

 Chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 
 Chronische Lebererkrankungen 
 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 



 Krebserkrankungen 
 Ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit ei-

ner Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 
wie z.B. Cortison) 

 
Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, 
wird empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 
6. Organsisation der Durchführung 
 

 Die Kontaktnachverfolgbarkeit der anwesenden Personen ist sicherzustel-
len. Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), die eine Er-
reichbarkeit der Person sicherstellen, sowie Datum und Zeit der Anwesenheit 
der Person sind von der Bildungsstätte unter Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen zu erheben und für eine Frist von einem Monat aufzube-
wahren; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu 
löschen. 
 

 Wegführung: Die derzeit vom KSI genutzten Räumlichkeiten sind gleichzeitig 
mit maximal 26 Personen besetzt. Eine erhöhte Verdichtung beim Verlassen 
des Gebäudes ist somit grundsätzlich nicht gegeben. Es erfolgt statt einer ge-
sonderten Wegeführung ein Hinweis an alle Personen, dass beim Betreten 
und Verlassen der Unterrichtsräume/des Gebäudes ein Mund-Nase-Schutz zu 
tragen ist und darauf zu achten ist, dass jederzeit der Mindestabstand einge-
halten wird.  
 

 Personal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Personal, das 
durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen ge-
schützt ist, ist von der etwaigen Trageverpflichtung eines Mund-Nasenschut-
zes befreit. 


